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»Powerline Communication« 
Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt? 

Die Autoren untersuchen die Wirksamkeit von Wettbewerbsregeln auf dem 
Telekommunikatwns- und auf dem Strommarkt. 1m Zentrum steht die Rolle 
der SlromkoT1zerne auf dem Telekommunikationsrnarkl, die sich zu einem gesell­
schaftlichen Machtkartell entwickeln. 

Die Red. 

1. Einführung - die Regulierung deT Märkte für Telekommunikation 
und Strom 

Ende der 90er Jahre wurden in Deutschland die M:irkte für Telekommunikation und 
Elektrizität aufgrund von Vorgaben der Europäischen Gemeinschaft liberalisien. 
Durch diese Öffnung der Märkte sollen Monopole aufgelöst und Wettbewerb er­
möglicht werden. Das funktioniert aber nicht von selbst. Dazu ist Regulierung 
erforderlich, durch die der Übergang von einem ehemals monopolistischen zu einem 
wenbewerblich organisierten Markt erreicht werden soll. Die Regulierung liberali­
sierter Märkte ist eine wesentliche Voraussetzung zur Sicherstellung eines chancen­
gleichen Wettbewerbs und damit für eine vielfältige Umemehmenslandschaft, Kun­
denorientierung und Preisgünstigkeir. 
Auf dem Markt flir Telekommunikation hatte die Deutsche Bundespost, heute 
Deutsche Telekom AG (DTAG), das alleinige Monopol inne. Im Strommarkt haben 
die großen Verbundunternehmen (VU) und die mit diesen konzernrechdich ver­
flochtenen, VU-nahen regionalen Energieversorgungsunternehmen (EVU) Gebiets­
monopole besessen. Diese wurden - über das gesamte Bundesgebiet veneilt - durch 
Demarkationsvenrägc regional und Konzessionsvenrage kommunal ausgestaltet. 
DTAG sowie VU und EVU, die Ex-Monopolisten des Telekommunikations- und 
Strommarktes, sind Normadressaten der mit dem Te1ekommunikatiorlSgesetz (TKG) 
und dem EnergiewirtschaJtsgesetz (EnWG) geschaffenen Regulierung. 
Der Telekommunikationsmarkr wird durch eine sektorspezifische Mißbrauchsauf­
sicht reguliert (V.). Sektorspezifisch heißt, daß für die Telekommunikationswinschaft 
mit dem TKG ein eigenes Wettbewerbsrecht außerhalb des Gesetzes gegen Wettbe­
werbsbeschränkungen (GWB), dem sog. Kartellgesetz, geschaffen wurde. § 35 Abs. 1 

S. I TKG i. V. m. § 33 Abs. J TKG verpflichtet marktbeherrschende Unternehmen 
(§ 19 Abs. 2,3 GWB), Wettbewerbern Zugang zu ihrem Telekommunik.ationsnetz zu 
gewähren. Hierdurch sollen die Ziele des TKG, Auflösung der Monopole und 
chancengleicher Wettbewerb, erreicht werden. Über die Durchsetzung der Vorschrif­
ten des TKG wacht nicht das BundesktJ.rtelIamt (BKartA), sondern die eigens für 
diesen Markt geschaffene Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post 
(RegTP). 
Im Strommarkl gibt es keine behördliche Aufsicht über den Wettbewerb. Die Re­
gelung der Details für den Netzzugang als Voraussetzung zur Verwirklichung freien 
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Wettbewerbs wird den Verbänden der Energiewirtschaft überlassen. Zur Durchset­

zung der Regulierung werden im Strommarkt daher weichere Instrumente als im 
Telekommunikauonsmarkt eingesetzt. Parallel zum TKG ist zwar mit den §§ S ff. 
En WG auel, für den Strom markt ein sekrorspczifisches Wettbewerbsrecht geschaffen 
worden. Da es jedoch entscheidend auf faire Nerzzugangsregeln und eine effektive 
Mißbrauchsaufsicht ankommt, kann chancengleicher Wettbewerb mit der jetzigen 

Form der Regulierung im Strommarkr nicht erreicht werden. 
Interessant wird die Gegenüberstellung dieser unterschiedlichen Wettbewerbsregeln 

für den Telekommunikations- und Strommarkr, wenn sich Unrernchmen aus dem 
einen im anderen Markt engagieren. In dieser Abhandlung geht es Um das Eindringen 
der Strom konzerne in den Telckommunikationsmarkt. Die Frage ist dabei, ob das 
sektorspezifische Wcttbewerbsrccht des TKG dazu geeignet ist, chancengleichen 
Wettbewerb sicherzustellen, falls die Slromkonzerne den Telekommunikationsmarke 
erobern. 

Ir. Problemstellung - Regulierung vor neuer Herausforderung 

Schon seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunika.tionsmarktes hat die 
Stromwinschafc den Markt für Telekommunikation als profitable Einnahmequelle 
entdeckt. [nfolgedessen engagieren sich die großen VU auf diesem M;Hkt. Sie haben 
an diesem Engagement schon deshalb ein großes Ineeresse, da es in absehbarer Zeie 
möglich sein wird, Stromkabel im Wege der »Digital-Powerline-Technologie« flä­
chendeckend für die Übertragung von Telekommunikationsdienstleistungen zu nut­
zen. Dieser bevorstehende, revolutionäre Quanrensprung in der Telekommunika­
cionsLechnik ise unter den Begriffen ,.Powerline Communication «, »Konvergenz der 
Netze« oder »Multi Utility" bekannt (IJl.). 
Die ,.wirtschaftliche Mulcifunktionalität der Stromnetze« ist nach Ansiehe von Her­
mann Schnr für die Seromwinschaft »eine einzigartige Zugriffsmöglichkejt auf den 
Sektor, der für die moderne Industriegesellschaft und für die Gescllschaftskulcur und 
die Demokratie als der künftig bedeutendste gilt: den der Telekommunikation und 
generell der e1eklfonischen Medien«.' Die markLStrategisch starke Stellung der gro­
ßen VU im Strommarkt (IV.) und ihr dadurch begünstigtes scklOrübergreifendes 
Engagemenc im Telckommunikationsmarl>.t (VI.) geben Anlaß, die Verwirklichung 
chancengleichen Wettbewerbs im Markt (ür Telekommunikation in Frage zu stel­
len. 

Hintergrund für die folgende Erörterung ist das von Scheer umrissene Szenario des 
Heraufziehens einer gesellschaItslenkenden Macht von nicht gemeinwohlorienrier­
ten Großkonzernen. Als notwendige Voraussetzung für ein gemeinnütziges Wirt­
schaftssystem wird daher chancengleicher Weubewerb in einer vielfdltigen Unter­
nehmenslandschaJt angesehen (VII.!.). Auf dieser Grundlage untersucht der Beitrag 
die sektorspezifische Regulierung des TKG und schlägt de lege fc ren da Konfliktlö­
sungsmechanismcn mit Blick auf die Multifunkeiona.lität der Stromnetze vor (VJl.2., 
VlIJ .). 

I Schccr, Sobrc Wchwiruch.f, - Slr>lcgic für die ökologi!Chc Moderne. , . A un. \ 999, S.6, . 
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IlI. Tatsächlicher Hinrergrund - Konvergenz der Netze und Powerline 
Communication 

~Konvergenz der Netze" heißt, daß unter Anwendung der Digitaltechnik "ein und 
daßeIbe Telekommunikationsnetz für die Erbringung umerschiedlicher Dienstlei­
stungen benutzt und umgekehrt ein und dieselbe Informations- und Kommunika­
tionsdienstlcistung über unterschiedliche Netze erbracht werden kann« ' - ein Quan­
lensprung für die Telekommunikationswirtschaft. Während Telekommunikation 
früher nur über das analoge, dann digital modernisierte Fernsprechnetz der DTAG 
becricben wurde, ist es heute möglich, konventionelle Stromleitungen oder auch 
Fernsehkabelnetze für die Übertragung von Telekommunikation zu nutzen. Jede 
Steckdose wird so zum Anschluß an die DatenaulObah~ über deo Telefonieren und 
Surfen im Internet ebenso möglich ist wie die Fernsteuerung der gesamten Haus­
technik.) 

1. Kommunikation über Stromkabel- die »Digital-Powerline-Technologie« 

Das Prinzip ist vom sog. »Babyphone" bekannt: Ein Sender wird an eine Steckdose im 
Kinderzimmer angeschlossen . Dieser ist dadurch nicht nur mit Strom versorgt, 
sondern kommuniziert gleichzeitig über die Stromleirung mit einem Empfangsgerät, 
dJls ebenfalls am Netz hängt. Mit der modernen Digitaltechnik ist es nun möglich, 
Stromkabel nicht nur für »Babyphones«, sondern überdies für die Übertragung 
anspruchsvoller Telekommunikationsdienstleistungen zu nutzen. Der Begriff "Tele­
kommunikationsdicnstleislungen" meint dabei nichc nur das normale Telefonieren, 
sondern auch andere Datendienste, wie den Internetzugang. Ebenso kölUlen Strom­
zähler femabgelesen, Haushaltsgeräte oder Funktionen wie Licht und Heizung fern­
gesteuert werden ("Telemeuie« oder nHausauromation«).' Dabei ist es prinzipiell 
möglich, Telefon, Internet oder andere Datendienste mit zehnmal schnellerer Ge­
schwindigkeit als per ISDN über das Stromnecz zum Kunden zu transponieren.! 
Eingespeist und verteilt werden die Datenströme an der örtlichen Trafo- bzw. Ver­
teilerstation.6 Der Kunde braucht in seinem Haushalt nur noch ein spe2ielles Modem. 
welches die Daten aus der Stromleirung für seinen Compurer und sein Telefon lesbar 
macht. Ein Beispiel für dieses System bietet die von VEBA (heure: e.on) entwickelte 

. »Online-Box~ . Dieses Gerät wird im Zählerschrank des Kunden installiert und stellt 
die Kommunikationsbrücke zwischen der örtlichen Trafostation und dem Kommu­
nikarionssystem im Haus dar.7 Die Technik. mit der Stromnetze für den Transport 
von Telekommunibtionsdiensdeistungen nutzbar gemacht werden. ist unter der 
Bezeichnung ",Power)ine Communicatjon« geläufig.! Unter Federführung der 
Srromkonzerne wird derzeit mit Hochdruck an der Marktreife der ,.Digital-Power-

• Scheter. eR 2000, S. 35 (39), 
) Horndaseh, FAZ Nr.l7' \', " . '1.2000, S. B '0; Karcpin, H."dd.bl", Nr.)} v. ,6 . 2.2000, S. B IJ; 

www.powerlinenel.de; www.plc·n.,<vork.<.com. 
4 Homdllch, FAZ Nr" ll v. 11. 1 I. ~ooo, S. BIo; Klrepin, H~ndclsbl.n Nr. 3J Y. ,6.1. '000, S. B ,) . 
! lG.rcpin, Handelsbl'\1 Nr. H v. 16. z. >000, S. BI}. 
6 Siehe die IIlusU'.uon auf der In,ctoel·Sci'e der RWE PO'Weriine GmbH , ,",ww.powcriinencl.ddde/infor­

mallon.hlm. 
7 H.ndclsblau Nr. )S v. 2J. 1 . 1000, S.60; l'.um Engagement von Energie Bddm·WiiYlemberg (EnBW): 

K .. cpin, H3ndci,blan Nr. H v. ,6.1. 1000, S. B J J; Hornduch, FAZ Nr. >7' v. 11. ".1000, S. BIo. 
8 Hornd:lSch, fAZ Nr.17' V. 11 . 11 . '000, S. BIo; Kinner, Oll: ZEIT Nr, '7 v. 16. 4.1998, S.)s; WeilSerl 

Meinking, WuW '998, S. SJ' (8)9); Kocnig/Loetz, fAZ Nr. H v. '0.1. '9.98, S, B 8. 
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line-Technologie« gearbeitet.9 Viele Unrernehmen haben bereits organisatOrisch die 

Weichen für den ZukunfLSmarkr Powerline Communication gestellt. So hat etwa die 
RWE Energie AG ein zuständiges Tochterumernehmcn, die RWE Powerline GmbH, 
gegrundc[. 

2. MuLcifunktionalitäL der Stromnetze - der Machtfaktor PowerLine 
CommunicaLion 

Für das Angebot von Powerlim! Communicalion scheint das notwendige »Know 
how« eine untergeordnete Rolle zu spielen; die Marktreife ist nur noch eine Frage der 
Zeit. EJltscheidend ist vielmehr, wer die Kontrolle über die Stromkabel bis zur 
örtlichen Trafostation und bis zum J-lausanschlußkasten des Kunden ausübt. Hier 
kommt der Tatsache besondere Bedeutung zu, daß die VU aufgrund ihrer wirtschaft­
lichen Verflechtungen über Kom:ernunternehmen, den EVU, die Kontrolle über die 
Stromleilungen bis hin z.um Endkunden innchaben.'o Um ihre WCllbewerbsstellung 
im Telekommunikationsmarkt zu stärken, haben VU und EVU ein gestcigerces 
Interesse an der Multifunktionalirät ihrer Stromnetz.e." Wenn die Stfomkonzerne 
demnächst die Powerline Communicalion flächendeckend anbieten, können sie jeden 
potentiellen Kunden über die Steckdose im Haus erreichen." Dies wird den Tele­
kommunikationsmarkt aufs Neue revolutionieren. Bislang sind die Kunden für Tele­
kommunikationsdienstleistungen nämlich fast ausschließlich über das Ortsnetz der 
DTAG zu erreichen. Mit der Einführung der Power/me Communication wird zu­
künftig ein alternatives Tclckommunikationsnetz zur Verfügung stehen, mit dem VU 
und EVU jhre Kunden selbständig einen Teilnehmeranschluß fiir Telekommunika­
tionsdienstleistungen anbieten können. D~mil wäre für sie das Problem der sog. 
»lev.ren MejJc~ gelöst. 'l Die Stromkonzerne könnten rasch eine starke Stellung im 

Markt für Ortsgespräche, Internet und damit auch im Zukunftsmakt Jnternet-Tele­
fonje'~ einnehmen. Bevor es losgehen kann, muß die RegTP allerdings noch die 
Nutzung der Frequenzen freigeben.'1 

Wenn der Teilnehmeranschluß flächendeckend über Stromleirungen realisiert sein 
wird, werden die Stromkonzerne eine echte Alternative zur DTAG darstellen. Dies 
wird die Wettbewerbssituation auf dem Telekommunikationsmarkt nachhaltig ver­
ändern. '6 Fraglich isr, ob das sektorspezifische, allein auf den Ex-Monopolisten 
DTAG zugeschnittene, Regulierungsmodell des TKG'7 auf diese Situarion eingestellt 
ist. Dieser Fldge soll im folgenden n~chgegangen werden. Von besonderem Inreresse 
ist hierfür, welche wircsehaftliche Ausgangsbasis die Stromkonzerne für ihr Engage­
ment im Telekommunikationsmarkt mitbringen. 

9 B.yer, FR Nr. 79 v. J. 4. 1001, S. '9; Horndasch, FAZ N r. 27' Y. 2 I. • r. 10eo, S. BIo; K>rcpin, H,ndel<bbll 
Nr.)j \,.16.2 _>000, S. B IJ; H>ndel,bbll Nr.J8 v. '3 . 1.!00'>. 5_1, 60; www.powcrliMncr.d • . 

'0 EV-Kommission. Enu"ltciJung v. 1 J- (,. 2000, S~ch~ Nr. COMP/M. r67J-VEBA/VIAG, Rz. '5 fr. ; 
BKanA, Boschluß zur Fusion von RWE und VEW Y. J -7- 1000, B8-4ooo0 - V - J09/99, Rl. \ '! rf. (beide 
EnI$cheidun&cn sind im InternCl Unlcr w'~.cncrgicrccht-nc\Vs_dc erhählieh). 

I1 Handelsbl'll Nr.J8 v. 1 J . 1.'COO, S. " 60; FAZ Nr. ~5 v. 1). ,.1000, S.,); Kar.pin, H.ndd.blau Nr. JJ v. 
,6.'.2000. S. B I J; Homdasch, FAZ Nr. '7' v. 11. , 1.1000, S. BIo. 

, 1 Homd •• c/', FAZ Nr. '71 V. 11 . 1 I.lCOO. S. B 10. 

I J Hornd.S<h, FAZ Nr.171 , .. 2 I. 11.1COO. S. B,o; Vb!. Kocnig/Kuhling. WuW 1000. S. 596 (608). 

14 Wcisscr/Mcinking, WuW '998, S. B) I (B)9); vgL WindlhorstiFrankc, CR '999,5. 14 {f. 
'I lVWw.plc-nc'work •. com. 
'6 Kocnig/Kühlins, WuW 2000,5.196 (60S); vgl. Sehe" (Fn. I), S. 6H'J . 
'1 Tclekommunik'liM,goscn v. '1. juli 1996 (BGBI. I. S. , "0 H.). 
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IV. Ausgangslage - Einfluß det' Stmmkonzeme durch ihre Stellung im 
Strommarkt 

Die Ausgangsposition der Stromkonzerne für ihre sekcorübergreifende Betätigung 

im TclckOOlmunikarionsmarkt ist beachtlich. Im Strom markt haben VU und EVU -

legitimiert durch EnWG :l. f. und GWB a. F - Gebictsmonopole besessen. Diese 

wurden durch Demarkationsvenräge regional und Konzessionsven.räge kommunal 

ausgestaltct (§§ J 03 Abs. J, t03a Abs. I GWB a. F).'s 

1. Die Entwicklung auf dem Strommarkt 

Der Strommarkt ist durch das neue EnWG'9 liberalisiert worden. Trotz dieser 

Liberalisierung kann von einem chancengleichen Wettbewerb auf dem Strom markt 

nicht gesprochen werden. Dazu müßte für neue Anbieter die theoretische Möglich­

keit bestehen, in einen Markt einzutreten, ohne Gefahr zu laufen, durch markt­

mächtige Unternehmen über unfaire Behinderungspraktiken wieder zum Marktaus­

triu gezwungen 1.U werden (Theoric der "bestreitbaren Märkte«).'o Danach hätten 

neue Unternehmen die Chance. sich unabhängig von den Ex-Monopolisten erfolg­

reich im Markt zu plazieren. Die Wirklichkeit sieht jedoch so aus, daß die großen VU 

(e.on - Fusion aüs VEBA und VIAG; RWE - Fusion aus RWE und VEW; und EnBW) 
den Srrommarkt unter sich aufteilen. Im früheren Geltungsbereich der Gebietsmo­

nopole sind die Ex-Monopolisten nach wie vor marktbeherrschend; ihre Vormacht­

stellung haben sie don keinesfalls verloren." Hierfür gibt es zahlreiche Gründe, die 

im folgenden dargestellt werden. 

a) Zf~ wenig Regulierung des Suommarkles 

Der Strom marke wurde zwar liberalisiert. Die Ex-Monopolisten der Energiewirr­

schaft durften aber die mit staatlicher Unterstürzung aufgebauten Netze und Lei­

tungen in ihrem Eigentum behalten. Wellbewerb kann im Markt für Elektrizität nur 

entstehen, wenn die Netze und Leitungen auch von anderen Umernehmen und nicht 

ausschließlich von den Eigentümern genutzt werden können. Ansonsten bliebe es de 

faeto bei der Monopolwiruchaft, da der alternative LeilUngsbau zu kostenintensiv 

und damit nicht konkurrenzfähig ist. Wie im Tclekommunikationsmarkt kommt es 

daher im Srrommarkt darauf an, daß Wettbewerber einen Anspruch darauf haben, 

Netze und Leitungen des Ex-Monopolisten für eigene Angebmc zu benutzen. § 6 

Abs. I S. I En WG begründet einen solchen Anspruch der Wettbewerber auf Benut­

z.ung der Leitungen - genannt Nelzzugang oder DurchleiLUng. 

Entscheidend kommt es darauf an, welche Kosten für Wettbewerber bei der Benut­

zung von Nerzen und Leitungen entstehen. Im Telekommunikationsmarkl werden 

die N etzzugangsgebü hren von der Reg TP festgeserzt. Eine ähnl ic he Rege lung hat der 

Verordnungsgeber für den Strom markt bisher versäumt (vgl. § 6 Abs. 2 EnWG)." So 

,& Lochc-r, in' J.""". Wioschoftsvcrw.hung .. c.::ht, J. Auf!. '997. §'7 Rn. '7; KühnclScholtb, NJW '998, 
S. '901 (J90}). 

'9 Gesetz zur Neurcgc\ung des Encrgicwirt.eh.ftsrccht.< vom '4·4· '99& (BGBL I, S. 7)0). 

10 Gerpolt, MMR '000, S. '9' (19')· 
!I Vgl. BrO<l. DIE ZEIT Nr.S \'. '7. '.1000, S.}O; Sehe .. (Fn.I), S. '10-,\6. ,84-,8&. 
'z Bccker. ZNER ,oeo, S. 114 ff.; Sehe<, (Fn. ,). S. 6J f. 
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180 wird die konkrete AusgeStaltung des Neuzugangs und insbesondere die Festsetzung 
von Durchleirungsentgelten den Verbänden der Energiewirtschaft anvertraut (Ver­
bändevereinbarung II')).'· Der Staat überläßt d:1mit den Akteuren selbst die Bestim­
mung der Spielregeln für den Wettbewerb. Mit dieser halbherzigen Wirtschaftspolitik 
untermauert die Bundesregierung das Recht der Stärksten in der Encrgiewirtschafr.'s 
Davon profitieren die großen VU, die insbesondere von der Verbändevereinbarung Il 
Voneile haben, ihre Stellung abzusichern und zu stärken.·6 Und deren Dominanz ist 
enorm, wie hier gezeigr wird. 

b) Mdrktstrdcegische Ausgangsposition der VU im Strommarkt 

Die überragende MarktsteIlung der großen VU zeigt sich dar:~n. daß sie zusammen 
mit ihren Unternehmensbeteiligungen rund drei Viertel der Strornerzeugungskapa­
zirät'7 und rund zwei Drittel der Endverreilung'! beherrschen. Sie bestimmen damit 
die gesamte KelTe in der Elektrizitätswirtschaft vom Anfang, der Stromerzeugung, 
bis zum Ende, der Versorgung der Kunden.'? Das EG-Recht bezeichnet Elektrizitäts­
unternehmen, die mindestens zwei der Funktionen Erzeugung, Übenragung oder 
Verteilung von Elektn:z.ität wahrnehmen. als »vertikal integriene Elekrrizitärsunter­
nehmen« (Art. 2 Nr. 18 Strombinnenmarknichdinic (EG-StromRL)l°). Tatsache ist, 
daß sich durch die Liberalisierung des Strom marktes diese vertikale Jnte~tion durch 
Untemehmensaufkäufe und Fusionen weiter vergrößert hat.J' Die Marktmacht der 
großen Stromkonzerne wächst, und hierfür gibt es Gründe. 
Enrscheidend ist die Finanzkraft der VU.]' Je stärker die Finanzkraft eines Unter­
nehmens ist, desto größer ist sein Handlungsspielraum, Insbesondere für die Preis­
bildung und für den internen Verlustausgleich zwischen Tochterunternehmen auf 
verschiedenen Märkten (Quersubventionierung),H Die VU verfügen über eine im­
mense, aus Monopolrenditen bezogene, FinanzkraftH - "anders als die jungen An-

2J Vcrb:;ndcvcrcinbarung ubor Krilerien zur B<Slimmung von NeU:2.ug.ngscnlgchcn Iilrclekuischc Enc'l;ic 
vom 13. 1>, '999 (W Slrom "), .bgc-druck( in: RdE 2000;' . 

14 EickhoflKrcikcnbaum, WuW '998,5. 666 (673); Lösch, FAZ Nr. 27J v. 2) . 'I. '999, S. B~ . 
25 Diese h.lbhenige Winsch.lupolilik im Ene'l;iebtreich in zunickzulühr~n .ul die Norwcndigkcil zum 

Kompromiß zwischcn dcn foruehrinlichrn A nsalZen aus dcn rol-grimen Kooli,ionsfrJktionen sowie dem 
RundesumwehminiSlerium einerseits und den bCSlands.chÜtunden Abwchrrc,ktionm .us dcm Eundes­
winschlluminislcrium andererseits (vgl. Leincmlnn, DER SPIEGEL Nr. 9 v. '4. 1 . 2001, S. 28). Dies wird 
zum Bcispiel,n dem GezeITe um eine Quorenregelung lur die Kraft-Wärmc-Kopplung deutlich (siehe 
Traube im Intervi.w, FR Nr. 49 v . • 7. l . 200', s. )0). Die erSl~ rot-grüne Bundesrc-gicrung in dcr Geschichte 
der Bundesrepublik Im mil BundesnliniSler Dr. Werner Miill.r (p,ftcilos) einen ehcm.ligm Encrgiem.­
nager im Schlüssrlresson für Winsehaft und Technologie in ihren Reihen, Dieser mlch, SICh als -Anw.l, 
der Stromkonumc. (Rosenkr:>nz, DER SPIEGEL Nr. 9 v. 2~,'. 2COI, S .• 6) einen Nomen. 

16 EU-Kommission (Fn. '0), Rx . "all.; vg\, Becker, ZNER 2000,S. "4 ("7);Th,"Oba\dlWyl, FAZ Nr. 271 v . 
• 1. 11.2000, S, B ). 

'7 EU-Kommission (Fn. 10). Rz. 51 1,,69. 
,S Vgl. EU-Kommission (Fn, 10), Rz. 11511.; TrlubclMüneh, ZNER '997, S·'7 (19 f(., 251., JO, H. 36); 

Locher (Fn. '8), Rn.13; Sch<"<"r (Fn. ,), S. 61 . 
'9 Vgl. EU-Kommission (Fn. 10), R7.. l' 5 fL ; EickhoflKreikcnb.om, WuW '998, S. 666 (67 J). 
;0 RL 9619,/EG "om '9. 11. '996. 
3' Jochum, FAZ Nr.I7' v.,1. '1.1000, S. B '7; Brosl, DIE ZEITNr. Sv. ' 7. 1 . 2000, S . 30; Böge (Prii>idcnl des 

BKar/A) im lmerview, DIE ZEIT Nr. 8 v. ' 7 . 2. 2000, S.lO; K3inerlSpiclkamp, FAZ Nr. ll) v. >J. 1 I. '999, 
5. B 3; Recker, ZNER '99S, S. 51 (51 f.);Jonker, FAZ Nr. '49 v. '7· 10. '998, S. B ,6. Zur - hoehkonun­
trienen- Struktur der VerbundwirtSchlit: EU-Kommission (Fn . '0), Rz. 48 rf. 

J1 BGH BB '998, S. J 11 (,1» - .Stromvcrsorgu'lg A&g.n~I.; S"hcer (Fn. ,), S. 6,. 
H Emmerieh, Kanell!"«:hl, 7. AuO. '994, S. '49; vg!. Eicl<hofll(rcikenbaum. WuW '998, S. 666 (67))· 
14 BK.nA (Fn . 10), Rz. 1'7, "3. Zur Finanzkr>lr siehe ,H.in die Riicks,c\lungen der AKW-Betreibor lur die 

En<S0'l;ung in Höhc von 6',8 Mrd. DM (FR Nr. 59 v. 11 . ). '999, S. 5), die ",eh Ansicht der dcutS<"hen 
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bieter zehren sie von ihrem Monopolspeck«.)l Dieser ermöglicht ihnen, umfangrei­
che Investitionen, etwa für den Aufbau einer eigenen Infrastruktur im Telekom­
munikarionssektor, zu t.ätigenY Brisanr wird dieser Aspekt in Anbetracht der Mög­
lichkeit, über bereits bestehende Stromkabel kommunizieren zu können (Powerline 
Communictltion). Dadurch verringen sich der Invesutionsbedarf für das Engagement 
der Strom konzerne in der Telekommunibtionswinschaft; ihr Handlungsspielraum 
scheint dort IangIristig gesichert zu sein. 
Die wachsende Marktmacht der großen VU hängt zudem von den winschaltlichen 
Rahmenbedingungen auf dem Scrommarkt ab.)) Die Kosten für Unternehmen, die 
neu in den Strommarkt einsteigen wollen, sind horrend. Js So kostet der Aufbau einer 
nationalen Strommarke mindeSTens 50 Millionen Mark und deren Ilachhahige Mar­
kenpräsenz jährlich 30 Millionen Mark; um erfolgreich Stromhandel betreiben zu 
können, wird ein Handelsvolumen von rund 50 Terawausrunden pro Jahr voraus­
gesetz.t (fünf mal so viel wie der Verbrauch der Stadt Berlin).J9 

c) Fazit 

Die unzureichende Regulierung des Wettbewerbs im Elektrizitäcsmarkt, die Eigen­
tumsverhälrnisse bei den Stromleitungen, der finanz.ielle Spielraum und die übrigen 
winschaftlichen Rahmenbedingungen begünstigen die StromKonzeme, so daß diese 
ihre Marktmacht weiter ausbauen können. Sie müssen auch nicht befürchten, ihre 
beherrschende Stellung in ihren ehemaligen Gebieumonopolen in naher Zukunft zu 
verlieren.4o 

Die Srromkonzerne haben für ihre sektorübergreifende Berätigung in der Telekom­
munikationswirtschaft also eine hervorragende Ausgangsbasis. Den Marktdurch­
bruch können sie im Tclekommunikationssekror allerdings nur nUt Powerlme Com­
munication schaffen. Da sie nUt der Kommunikation über Stromkabel eine Alterna­
tive zum Te.ilnehmeranschluß der DTAG in der Hand haben, ist vor allem die 
Marktmacht der Stromkonzerne auf deren ,.Ietzter Meile«, dem sog. Stromversor­
gungsmarkt, von Interesse. Die Ausgangsbasis der Stromkonzerne für ihr Engage­
ment im Telekommunikationsmarkt steht und fällt daher mit der Frage, wer im 
Stromversorgungsmarkt die Kontrolle über die Stromleirungen vOm Vertei]erkasten 
bis hin zur Steckdose im Haus des Endkunden innehat. Hier entscheidet sich, welche 
potentielle Marktmachr die Stromkonzerne mit Powerline Communication gegen­
über der DTAG entfalten können. 
Vordiesem Hintergrund ist zu prüfen, welche Marktmacht die VU und die VU-nahen 
EVU im für die Powerline Communication relevanten Stromversorgungsmarkt ha­
ben. Um die Macht und den Einfluß eines Unternehmens darzustellen und rechtlich 
greifbar zu machen, existiert im Wettbewerbsrecht die Kategorie der " marktbeherr­
schenden Stellung« . Diese ist in § J 9 GWB definiert. Einem Unternehmen, welches 
auf einem Markt eine beherrschende Stellung einnimmt, ist die mißbräuchliche 
Ausnutzung seiner Marktrnacht untersagt. Das Vorliegen einer marktbeherrschenden 

S,"d,wcrke von den VU d~7.u genunl worden, sich in die Kommumk.uionsbrancho cinzubufen (\'(IjJl., 
FR Nr. 39 y. '$ . 1 .100 1. S . .j) . 

lS BrOSI. DIE ZEIT Nr. 8 ,'. 17. 1.1000, S. }O. 

}6 S<hocr (Fn. I), S. 19, 6.; ders ., ZNER 1000, S. I S 9. 
J i Zum Ganzen: Sch.er (Fn. ,), s. s S ff. 
38 EU·Kommission (Fn. TO), Rx. 111; K.incrlSpielbmp, fAZ Nr.17J v. 1J. 1'.1999, S. B ) . 
J9 K.inerISpiclkamp, FAZ Nr. ln v. 1) . 11. 1999. S. B }. 
40 Vgl. BKmA (Fn. 10), Rz . 78 H. (8,); BroS't, DIE ZEIT Nr. 8 ". 17.1.1000, S. }O. 

18r 
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Stellung ist auch für das Eingreifen der Regulierung nach dem TKG relevant. §§ 33,35 
TKG knüpfen die Verpflichtung des NeL2betreibers, Konkurrenten NeL2zugwg zu 
gewähren, an das Vorliegen einer rnarl<tbeherrschenden Stellung i. $. v. § 19 GWB. 
Auf dieser gesetzlichen Grundlage wird im folgenden der Beherrschungsgrad der VU 
und der VU-nahen EVU auf dem Stromversorgungsmarkt untersucht. 

2. Wettbewerbsrechtliche Situation der Stromkonzerne im für die Powerline 
Communicalion relevanten Stromversorgungsmarkl 

Ob Unternehmen auf einem bestimmten Marke als beherrschend anzusehen sind, 
wird in einer zweistufigen Prüfung ermittelt. Zunächst ist der in sachlicher und 

räumlicher Hinsicht relevante Markt zu ermitteln, auf dem die Unternehmen ihre 
Ware oder Dienstleistung anbieten. Anschließend wird auf der Basis dieses Marktes 
untersucht, ob das Unternehmen einen der in § 19 GWB genannten Marktbeherr­
schungstatbestä nd e erfÜllt.·' 
Die folgende Darstellung berücksichtigt nur die in Rede stehende Frage nach der 
wenbewerbsrechtlichen Stellung der Stromkonzerne im (ür die Powerline Commu­
nication relevanten Stromversorgungsmarkt. Als Grundlage wird hier die neuere 
Emscheidungspra.'<is von BJ(arrA und EU-Kommission herangezogen. 

a) Sachlich relevanter Markt 

Die Bestimmung des sachlich relevanten Marktes erfolgt nach dem Bedarfsmarkt­
konzept.~' Dwach ist von einem Abnehmer auszugehen, der sich bereils für eine 
bestimmte Art von Waren oder Dienstleistungen entschieden hat, und zu (ragen, 
welche Produkte für ihn ohne weiteres austauschbar sind.·) 
Im Bereich der Stromwirtschaft sind folgende sachlich relevanten Märkte zu umer­
scheiden: die Erzeugung von Elektrizität in Kraftwerken, die Übertragung von 
Elektrizität über Hochspannungskabel, die Verteilung von Elektrizität über Mittel­
und Niederspannungsleitungen sowie die Versorgung von Endabnelunern mit Elek­
trizitätY Hinzu tritt der Markt des Handels mit Elektrizität!' Für das Angebot von 
Powerline Communication, derTelekommunikalion über Stromkabel, kommt es vor 
allem auf die Direktverbindung zum Endkunden (»letzte Meile«) an. Wer also die 
Versorgungsleitungen (ür Elektrizität bis zum Haus des Abnehmers besitzt, kann 
auch die "Versorgung« mit Powerline Communication anbieten und hat damit den 
Fuß im Markt für Ortsgespräche. Damit ist für die weitere Untersuchung der Strom­
versorgltngsmarkt (= Endverteilling zum Endkunden) sachlich relevant. 

4' SI. Rspr. BGH WuW/F. BGB l'l1 ("37) .MctroXauk Wu\YI1F. J4H ('440) .Vil.min U" 

4' SI. Rspr. BGH WuWfE BGl-l J016 (3018) .Backofcnrnukl'; Möschd, in: lmm"ngvM~"m;k<r. GWB, 
l.Au(]. '99', § H Rn. '4. 

43 Emme";ch, Kutcllr«hl. 7· Aufl. 1994, S. 2)4. 

« EU- JCommiS$ion (Fn. '0), Rz. I!; ,iehe auch, BKmA (Fn. 10), Ro.. 70 rf. 
4! EU-Kommi"ion (Fn. '0), Rz. ll. 
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b) Räumlich relevanter Markt 

Oie Abgrenzung des räumlich relevanten Marktes erfolgr nach Maßgabe der räumlich 
gegebenen AustauschmägJichkeiten des Produkts aus Sicht der Abnehmer.'6 Dabei ist 

z.u untersuchen, inwieweit der Abnehmer sich das gewählte Produkt problemlos aus 
Angeboten unterschiedlicher Anbieter auswählen kann. 
Für den räumlich relevanten Markt im Bereich der Stromversorgung (»letzte Meile«) 
kommen drei verschiedene Ebenen in Betracht: regionttle Märkte (Bereich der ehe­
maligen Gebietsmonopole), bundesweiter Markt (Geltungsbereich des EnWG) sowie 
gemeinschaftsweiter Markt (Gehungsbereich der EG-StromRL). Aktuell werden für 
die Stromversorgung noch die region;tlen Markte als räumlich relevant angesehen, da 
die Marktäffnung in den ehemlligen Gebietsmonopolen noch nicht zu hinreichend 
homogenen Wenbewerbsbedingungen geführt haL Es bestehen nach wie vor Ein­
trittsbarrieren in die Regionalmärkte.~7 In dem vom BKartA veranschlagten Progno­
sezeitraum von zwei bis drei Jahren ist zu erwarten, daß die Integration der bisher 
regionalen Versorgungsgebiete voranschreitet und sich in naher Zukunft ein natio· 
naler Stromversorgungsmarkt herausbilder.,g Eine darüber hinausgehende, gemein­
schaftsweite Abgrenzung ist dagegen in absehbarer Zukunft ausgeschlossen.'9 
Für die vorliegende Untersuchung ist entscheidend, wie sich die Marktverhältnisse im 
Stromversorgungsmarkt darstellen, wenn die Powerline CommunikatiOTl flächendek­
kend angeboten werden kann. Aufgrund der Erwartung, daß dies wohl frühestens in 
zwei Jahren der Fall sein wird, wird hier, dem BKartA folgend, von dem bundesweiten 
Stromversorgungsmarkt als räumlich relevantem Markr :l.usgegangen. 

c) Marktbeherrschung im bundesweiten Stromversorgungsmarkt 

Ein Unternehmen gilt nach § 19 Abs.l GWB auf einem Markt als beherrschend, 
wenn es über eine MonopolsteIlung verfüge, keinem wesentlichen Wettbewerb aus­
gesetzt ist oder eine gegenüber ihren Konkurrenten überragende MarktsteIlung 
innehat. Eine überragende Markrstellung wird vermutet, wenn ein Unternehmen 
einen Marktanteil von mindestens einem Drittel hat (§ 19 Abs . .3 $.1 GWB). Auch 
mehrere Unternehmen können in ihrer Gemeinschaft marklbeherrschend sein, wenn 
sie ein Oligopol bilden. Voraussetzung für eine solche OligopolsteIlung ist, daß zwei 
·oder mehr Unternehmen einen Markt derartig kontrollieren, daß Weubewerb im 
rnnenverhälrnis ausgeschlossen oder wesentlich beschränkt ist und im Außen ver­
hältnis kein wesentlicher Wettbewerb besteht (§ t9 Abs. 2 S. 2 GWB). 

Eine markt beherrschende Stellung im bundesweiten SLTomversorgungsmarkt könn­
ren einerseits die regionalen EVU und andererseits die mit diesen konzernrechdich 
verflochtenen großen VU einnehmen. 
Bei den Regionalverteilern kann wegen der regionalen Aufsplitlung bundesweic keine 
marktbeherrschende Stellung eines einzigen regionalen EVU in Betracht kommen. 
(rn den heute noch räumlich relevanten Regionalmärkten sind sie hingegen n:lch wie 
vor marktbeherrschend.) 

~6 KG WuW/E BGH U J 1 (u 37)· Metrokauf -; Ruppelt, in : L.ng~nlBU"IC, Kommenllr zum dcur""hcn u"d 
C"Uropäisch<n K.ncllrccht, 7. Aufl. 1994, § 11 Rn.l s; Möschcl, in: ImmcngVMöschcl, KommenL" zum 
Kanellgcsclz, 1. Aun. 1991, § l> Rn. rS. 

U lIK.nA (Fn. 10), Rz. 78 r[. 
~~ IlKanA (Fn. 10), Rz. 8.(. 
49 BK~nA (Fn. '0), Rz. 88; EU-Kommi5sion (Fn. 10), RZ. ll ff. 

18) 
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In bezug auf die großen VU hat das BKarrA erst kürzlich unter AuOagen entschieden, 
daß diese auch nach den Großfusionen keine marktbeherrschende bzw. Oligopol­
steIlung einnehmen.so Diese Entscheidungspraxis, die sich vor allem auf die Weltbe­
werbsstellung im Erzeugungs- und Übertragungsmarkr bezieht, wird hier zugrunde­
gelegr. Wenn schon in diesen Märkten mit bundesweiter Bedeutung keine markt­
beherrschende Stellung der dominierenden VU vorliegen soll, kann dies erst recht 
nicht für den von regionalen EVU geprägten Versorgungsmarkt gehen . 

J . Zwischenergebnis 

Weder regionale EVU noch die großen VU sind im bundesweiten Suomversorgungs­
markt beherrschend und werden dies in absehbarer Zukunft auch nicht sein. ]n den 
regionalen) durch die ehemaligen Gebietsmonopole geprägten Märkten haben die 
großen VU jedoch über ihre Beteiligungen an EVU eine marktbeherrschende Stellung 
inne. Dort kontrollieren sie zum einen selbst, zum anderen über konzernrechtliche 
Verflechtungen mit EVU sämtliche Teilnehmeranschlußleitungen zu den Stromkun­
den, S I sofern nicht unabhängige Stadrwerke über diese verfügen; die Regionalmärkte 
sind jedoch räumlich rUcht relevant. Im Falle der Marktreife der Powerline Commu­
nication könnten die Suomkonzerne den Teilnehmeranschluß nicht nur für Strom, 
sondern zusätzlich für Telekommunikationsdienstleistungen flächendeckend ge­
währleislen . Die Liberalisierung des Suommarktes führt also zu dem absurden 
Ergebnis, daß zwar die Marktmacht der Stromkonzerne wächst. diese Marktmacht 
aber von den Begriffen des aUgemeinen Weubewerbsrechts (»marktbeherrschende 
Stellung«) nicht mehr erfaß[ wird. Das GWB könnte damit zum »zahnlosen Tiger~ 

werden. Fraglich ist, ob der Gesetzgeber d;e besondere Marktrnacht der großen VU 
wenigSTens bei der Regulierung des Telekommunikationsmarktes berücksichtigt 
hat. 

v. Wirl5chaftsrechclicher Hintergrund - Regulierung des Telekommunika­
tionsmarktes 

Der neue Markt für Telekommunikation findet bisher hauptsächlich im Telekom­
munikationsnetz des Ex-Monopolisten DTAG stall. Dieses mit öffentlichen Milleln 
aufgebaute Netz ist von Wettbewerbern nur "schwer angreifbar«.p Die DTAG 
verfügt im gesamten Bundesgebiet über das Eigentum an den Teilnehmer3nschluß­
leitungen. Um auf dem Telekommunikationsmarkt gemäß § 2 Abs. Z NT. 1 TKG 
chancengleichen Wettbewerb zu ermöglichen. wurde das Netz der DTAG für die 
Weubewerber geöffnet. Zur Sicherstellung solchen Weubcwerbs innerhalb des offe­
nen Netzes wird der Markt von der RegTP reguliert. 
Die Regulierung des Telekommunikationsmarktes soll im Wege einer sektorspezifi-

\0 BK .. tA (Fn. lo), R,,- 104 Ir. (siehe Tenor r. A. ,riS.); .ndere Ansichten sind vcmc[b.r: vgl. Kaincrl 
Spielhnlp, FAZ Nr. !7J v. l} . 11. '999, S. B ); 2.ur OJigopolslcllung: Bcch.hold, NJW '998, S. ~769 
(177° (.). 

5' Die großen VU verfügen über d., langste und ~m wei[cHcn vU""L"'tigIC Ne,z: Die linge des F"il.i· 
rungsnC17 .. cs betrug '997 492COO km; d.l.S sonst ige, (ür den Tcilnchmcranschluß rdcvamc K,bdll«z eine 
längc von 1°77 000 km [5ch«r (Fn. I). S. 61). 

\l Vgl. KlimischIL.ng., WuW ' 998, S. '5 (17 (.); Eic~hoflKreikenbaum. \Y/uW '?.9S, S. 666 (071). 
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>chen Mißbrauchsaufsicht erreichrwerden. 1J § 35 Abs. 1 S. 1 TKG i. V. m. § 33 Abs. 1 

TKG verpflichtet marktbeherrschende Unternehmen (§ 19 Abs. 2, 3 GWB), Wett­
bewerbern Zugang zu ihrem Telekornrnunikanonsnetz 7..U gewähren (asymmetrische 
Regulierung).H Zudem haben die Weubewerber der DTAG gemäß § 33 Abs. r TKG 
Anspruch auf Zugangsgewährung zu den Teilnehmeranschlußleitungen.lS Diese stei­
len eine wesentliche, intern genutzte Leistung i. S. dieser Vorschrift dar. s6 Faktisch 
{reffen die Nerzzugangsverpflichrungen aus §§ )3, 35 TKG im Bereich des leirungs­
gebundenen Angebots von Telekommunikation heute ausschließlich den ehemaligen 
Monopolisten DTAG. 
Auf den Märkten (ür OrlSgespräche und Teilnehmeranschlüsse ("letzte Meile«) 
verfügt die DTAG nach wie vor über einen Marktanteil von annähernd 100% und 
ist damit marktbeherrschend.P Demzufolge trifft die DTAG in dem für die Powcrline 
Communicalion relevanten Markt gemäß § H Abs. 2 i. V. m. Abs. t TKG heute noch 
die pflicht, Wettbewerbern Zugang zu den Teilnehmeranschlußleitungen zu gewäh­
ren. Diese Offenheit in der »letzten Meile« hat aber noch kaum zu Wettbewerb 
gefühn:. Das von den Wettbewerbern an die DTAG zu entrichtende Entgelt für den 
Zugang zur "Ietuen Meile« ist höher als der Preis für das komplette Dienslleistungs­
angebot der DTAG für ihre Kunden. sl Diese Wettbewerbsnachteile werden für die 
Strom konzerne wegfallen, wenn die Kommunikation über das Stromnetz zum 
Durchbruch komm!. 
Fraglich ist, ob die Marktmacht der seklorubergreifcnd im Telekommunikations­
markt tätigen VU durch dieses seklOtspezifische, allein auf die DTAG zugeschnittene 
Wettbewerbsrech[ des TKG berücksichtigt wird. Wenn die $tromkonzerne den 
Teilnehmeranschluß künftig über das Stromnetz anbieten können, steht ihnen ein 
Telekommunikationsnetz zur Verfügung, das viel weitverzweigter ist als das Fesmetz 
der DTAG. Das Stromnetz reicht buchstäblich in jedes Zimmer)~ Dadurch verfügen 
die Strom konzerne über ein riesiges Übenr.1gungspotemial, welches es ihnen er­
möglicht, im Markt für Tclekommunikation eine ähnliche Stellung wie die DTAG zu 
erreichen . Das könnte die Regulierung der Aktivitäten der Stromkonzerne im Tele­
kommunikationsmarkt erforderlich machen. Nach §§ 3), 35 TKG sind allein rnarkt­
beherrschende Unternehmen Adressaten der (asymmetrischen) Regulierung. Daher 
ist zu untersuchen, ob die Suomkonzerne nach der Konvergenz der Netze im Te!e­
kommunikationsmarkt beherrschend und damit neben der DTAG Adressaten der 
Zugangsverpflichrung des TKG sein werden. Hierzu ist zunächst deren wett be­
wcrhsrechdiche Einordnung in diesem Markt vorzunehmen. Erneut zeigt sich, daß 
die Begriffe des allgemeinen Wettbewerbsrechts über das Eingreifen der Regulierung 
entscheiden. 

5J Tschcnt~ehcrlN(um.ann, BB '997, S. 24}7 (Lt4 2, ~H41.)· 
S4 Sehre,der, WuW 1999, S. 14 (>1 f.); vgl. W~iss-crlMcirlking. WuW 1998, S. S 3' (8j4 (.). 
SS OVG MunSl~r, NVwZ 20~,S. 697 (699); VG Kaln, CR 1999. S. 79 (80); Hrllcrmann, NVWBl. 2oo0.S. 41 

(44) · 
56 OVG Münslcr, NVwZ 2000, S. 697 (69?); VG Köln, CR 1999, S. 79 (So). 
57 Monopolkornmi<sion. WClIbcwcrb Auf Tdckommunik .. ion,- und Po'tm',k tcn, Sond.rgul~chlcl\ gern. 

S 81 Abs'l TKG und § 44 rOSIG (Sondcrguuchlrn '9),1000, Holthoff-Fr.mklP.ulus, MMR 1000, $.187 
(187.189); vgl. Schreitu. FAZ Nr. '3 v.ll.'O. lCOO. S. B 6; Blickpunkr Bundcsug 911000, S. S8 . 

)8 Schreiw, FAZ Nr. 1SJ V. lI.IO.lOOO. S. B 6. 
S9 Ki"ncr, DIE ZEIT Nr. '7 v. 16. 4. '998, S. 3S. 
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186 V 1. Stromkonzerne im Telekommunikationsmarkt - Wettbewerbsrechtliche 
Prüfung und Prognose 

Die VU und EVU sind zum Teil übcr Telekommunikationstochterunternehmen 
~horizontal« im Tclekommunikationsmarkt incegrierr. .. Horizontale Integration« 
bedeutet nach An.l Nr. 19 EG-StromRL, daß ein Elektrizitätsumernehmen von 
den Funktionen Kommerzielle Erzeugung, Übertragung oder Verteilung von Elek­
trizität mindestens eine wahrnimmt und gleichzeitig eine weitere Tätigkeit außerhalb 
des Elcktrizitätsbereichs ausübL Dies triffl auf diejenigen Stromkonzerne zu, die sich 
im Telekommunikationsmoukt engagieren. Für die wettbewerbsrechtliche Prüfung ist 
zu beachten, daß VU und VU-nahe regionale EVU (die Stromkonzerne) wettbe­
werbsrechdich als verbundene Unternehmen aufzufassen sind (§§ 33 Abs. J. 35 
Abs.4 TKG i. V. m. § 37 Abs . l GWB).60 Betätigt sich also ein Unternehmen aus 
dem Strom konzern über ein Tochterunternehmen im Telekommunikationsmarkt, so 
ist der gesamte Stromkonzem horizontal im Telekommunikationsmarkt integriert. 
Um die Stellung der Stromkonzerne im Telekommunikationsmarkt zu bestimmen, ist 
zunächst dcr relevantc Markt sachlich und räumlich abzugrenzen. Auf dem so 
bestimmten Markt ist der Beherrschungsgrad der VU festzustellen .6 ' Dabei ist die 
gegenwärtige Weubewerbssiruation von derjenigen zu unterscheiden, die sich nach 
der Konvergenz der Netze ergeben wird, wenn über Stromnetze flächendeckend 
kommuniziert werden kann. 

I . Sachlich relevanter Markt 

Bei der Gesamtbetrachtung des Marktes für Telekommunik:Hion ist zu berücksich­
tigen, daß die Kontrolle über die Verteilungswege und den Teilnehmeranschluß 
(~leT2te Meile«) das Angebot auf den nachgelagerten Märkten, alse die Dienstleistung 
von Telekommunikation (z. B. Ortsgespräche, Interner, Jrnernet-Telefonie), erheb­
lich ycreinfach(." Beide sind zwar nach dem engen MarktbegrifJ zwei gelreWlle 
Märkte.6

) Sie sind jedoch so eng miteinander verbunden, daß Unternehmen, die 
sich in beiden Märkten engagieren, über eine besonders große Macht auf dem Markt 
für Telekommunikation insgesamt verfügen. Mit der Entscheidung des Kunden für 
den Teilnehmeranschluß bei einem bestimmten Anbieler fällt gleichzeitig eine Vor­
entscheidung hinsichtlich der TelekommunikalionsdiensLleislUng.6• Das Angebot des 
Teilnehmeranschlusses ist daher der Schlüsselmarkt im Wenbewerb um Telekom­
munikation insgesamt.6s Die Slromkonzerne werden auf der ,. letzten Meile« als erste 
das Monopol der DTAG gefährden können. Fraglich ist allerdings; ob der Teilneh­
meranschJuß über das Stromnetz (Powerline Communicalion) und der Teilnehmer­
anschluß über reine Telekommunikationsleirungen, wie dem der DTAG, zwei zu 
unterscheidende Märkte darstellen. Der Teilnehmeranschluß über Stromkabel ist -
bei qualitativer Gleichwertigkeit - technisch möglich. Die Einführung der »Digital­
Powerline-Technologie .. wird von einigcn Unternehmen für Mitte des Jahres 2001 

60 Vgl. Schrocdcr. \YIuW '999. S. '4 (~6). 
6, SI. Rspr., BGH WuWfE BGH Zl)J (H17) "~·r.'ro-Kau(.; WuWff. '435 (14~O) .Villmin BIl<. 
61 SchwinlOw,ki. CR 1997. S. 6,0 (6)4)' Klimi 5ch/L.nge. WuW '998, S. 1 S (r8); Hellerm2nn, NWVBI.1000, 

S. 4' (41). 
6} Lampen, WuW 1998, S. '7 (Jo). 
64 SchwinlOwski, CR 1997. S. 6}o (614); Hell.rm.nn, NWVBI. 1000, S. 4' (4')' 
65 Zur Bedeutung des Tcilnchmcranschluss<s im Weubewerb, VG Koln. eR '999. S. 79 (8 J L). 
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geplam.66 Eine flächendeckende Einführung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 
erwanen. Die Kosten des Teilnehmeranschlusses über Stromkabel dürften jedoch in 
absehbarer Zeit mit speziellen technischen. Vorrichtungen, wie Modem und Adapter, 
von den Kosten für den Anschluß über klassische Leitungen nur unwesentlich 
abweichen. Nachfrager könnten dann ohne wesentliche Veränderung ihrer Konsum­
gewohnheiten den einen oder anderen Anschluß wählen.~7 Im Falle der Konvergenz 
der Netze wäre das Angebot des Teilnehmeranschlusses über Strom- bzw. reine 
Telekommunikalionsleitungen substit"uierbar. Beide Angebote (ür den Teilnehmeran­
schluß würden einen einheitlichen Markt bilden; von einem solchen wird hier im 
folgenden ausgegangen. Sachlich relevanr ist demnach der Markt des Teilnehmeran­
schlusses sowohl über klassische Kommunikationsleitungen als auch über das Strom­
netz. 

2. Räumlich relevanter Markt 

Die Abgrenzung des räumlich relevamen Marktes erfolgt nach Maßgabe der räumlich 
gegebenen Austauschmöglichkeit des Produkts aus Sicht der Abnehmer. 68 Emschei­
dend ist daher, inwieweit der Verbraucher die Möglichkeit hat, den Betrciber scines 
Teilnehmeranschlusses zu wechseln. 
Nach der vom Qve Münstel'? bestätigten ,.I,st mile«-Ei1lschei=ung des ve KölJl70 

kann sich der Verbraucher den Anbieter für den Teilnehmeranschluß bundesweit frei 
auswählen. Nach dem Konzept der räumlichen Auslauschbarkeit für den Verbraucher 
könnte daher schon heute der bundesweite Markt für das Angebot von Teilnehmer­
anschlüssen räumlich relevanr sein. Aufgrund der von den Wettbewerbern an die 

DTAG zu entrichtenden hohen Entgelte für den Zugang zu den Teilnehmeranschluß­
leitungen7' kann von einer räumlichen AusI3uschbarkeit im bundesweiten Maßsrab 
heute noch keine Rede sein. Dies gilt jedoch spätestens, sobald Telekommunikation 
über Scromleirungen angeboten werden kann. Dureh das Angebot von Powerline 
Communication wird die Markteiotriusbarriere in die ),Ietzte Meile .. (ür die Strom­
konzerne wegfallen. Unter dieser Voraussetzung ist der bundesweite Markt für das 
Angebot des Teilnehmeranschlusses räumlich relevant. 

J . Marktbeherrschung im bundesweiten Markt für den Teilnehmeranschluß 

Telekommunikationsunccrnchmen der VU verfügen zwar schon gegenwärtig über 
Anteile im Telckommunikationsmarkr; diese liegen jedoch weit unter einem Drittel 
(v gl. § 19 Abs. 3 S. ) GWB). Die marktbehe17schende Stellung der DTAG gefährden 

66 Baycr, FR Nr. i9 v. ).4 . 1001. $.19; Horndlseh. FAZ Nr. l71 v. 1 I. 11.1000, $. B '0; vgl. Karcpin, 
Handclsblm Nr. H V. 16. 1. !000, S. BI); H.ndelsbbu NT. )8 v. !). 1. 1000,5./, 60; FAZ Nr.41 v. 
l'.l. lCOO. S. I): www.powerlinenet.de; www.plC'-nclworks.com. 

67 D,e Monopolkommissiort ist hinsiehrlich einN zci,nohen Durchbruchs der .Digil.I·Potvcrlinc-Techno­
logie. eh" zurückhaltend (Holthoff.Fr.rtklP.ulus, MMR. 1000, S. 18i (187L» . Hier wird jedoch in 
Anbe,rach, der technischen Durchführb~rkeil der P<YWcr!ine Communi<ation und d" immensen Fin~nz­
kr.dl JeI" VU 'flUH ~iIlc:r UYB;IIUi:H;:I.c:n Entwicklung :lu:s:gt."ga.ogcn (so auch Koenig/KÜhlil1t. WuW .10CO, 
$. j96 (608». Indiesem F.lle wäre eine gleichwenige Alternlli\'e ~um Teilnehmrr.\ruchluß der DTAC, wie 
~ie das OVG Munster noch verneinte (NVwZ 1000, 5.697 (6,81.), gegeben. 

68 KG WuWIE OLG 1I77, )S8S; Ruppclt (Fn.46). § 21 Rn.lj; Mö,chel (Fn. ~6), § II Rn. 18. 
69 OVG Munsrcr, NVwZ 1000, $.697 (699 r.). 
70 VG Koln, CR '999, S. 79 (So). 
7' Schreiter, FAZ Nr.I) ' .. )1. 10.1000, S. B 6. 
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[88 sie zur Zeit nicht. Bis heure sind die Endbenmzer auf der »lerzren Meile« fast 

ausschließlich über das Nerz der DTAG zu erreichen.?' 
Maßgeblich ist daher die Frage, wie sich der Wellbewerb auf dem Markt für den 
Teilnehmeranschluß entwickeln wird, wenn die Kunden durch Powcybne Commu­
nication auf der »letzten Meile« über die Steckdose zu erreichen sein werden. Die 
großen VU beherrschen zu rund zwei Dritteln über Beteiligungen an regionalen EVU 
den Markt für die Endveneilung von Strom zum Kunden.') Werden Stromleitungen 
flächendeckend zum Teilnehmeranschluß für Telekommunikation nutzbar, verfügen 

die EVU als deren Betrejber über eine beträchtliche Infrastruktur für das Angebot 
von Tclekommunikationsdienstleistungen. Die VU können durch ihr Standbein in 
der Energiewirtschaft Investitionen im Telekommunikationsmarkt wenigstens zum 
Anschub quersubvemionicren.7< Die DTAG hat im Gegensatz zu den VU ihr Mo­
nopol im Tclekommunikarionsmarkt mit Ausnahme des Ortsnetzes (»letZte Meile«) 
schon heute weirgehend verloren.'! Im Telekommunikationsmarkt ist jedenfalls mehr 
Wettbewerb als im Strommarkt zu verzeichnen. Überdies ist zu beachten, daß die 
Konvergenz der Netze nicht umgekehrt für Telekommunikarionsnetze gilt. Die 
Nutzung von Telefonkabeln für die Stromleitung ist technisch wesentlich schwieriger 
und kostenaufwendigcr.76 Die DTAG kann sich also nicht unter vergleichbar ein­
fachen Bedingungen im Strommarkr engagieren wie die Stromkonzerne im Telekom­

munikationsmarkc. 
Vor diesem Hintergrund könnte sich eine Situation ergeben, in der die jeweils über 

regionale Strom- und damit auch Telekommunikationsnetze verfügenden EVU im 
Markt für den Teilnehmeranschluß in echten Wettbewerb zu der bundesweit über 
Teilnehmeranschlußleitungen verfügenden DTAG treten. Dies könnte miuclfristig 
zum Verlust der marktbeherrschenden Stellung der DTAG in diesem Markt führen, 
ohne daß die Stromkonzerne nach § 19 Abs. 2 GWB eine marktbeherrschende Stel­

lung erreichen würden. Zwischen den VU und der DTAG könnte sich so eine in erwa 
gleichrangige MarktsteIlung ohne Marktbeherrscher heraus kristallisieren. Ergebnis 
der Wettbewerbsregulierung wäre, daß der Markt für Telekommunikalion über Jas 
Festnetz von einigen wenigen markcliihrenden Unternehmen - allesamt Ex-Mono­
polisten - dominiert werden könnte. Das Ztel der TKG-ReguJierung wäre scheinbar 
erfüllt, die DTAG hätte ihre marktbeherrschende Stellung verloren. 

4. Fazit 

Es bcsteht das Risiko. daß nach der Konvergenz der Nelze der Telekommunika­

tionsmarkt über das Festnetz vordringlich unter Ex-Monopolistcn aus der Telekom­
munikations- und Energiewirtschaft aufgeteilt sein wird. Es ist zu erwarten, daß unter 

7' H olthoff-Fr.mk/P,ulu5, MMR 2000, S ,87 (,S7, '&.9). Auf don M:irklfn für Onsge.pr;:,hc und den 
Teil nchmcronschluß verf ügt die DTAG noch immer über einen MarkunIeil von ,nnähernd 100% . siehe 
oben V. Auf ,bsehb .. e Z eil "dh d.r d rJhtlose Tcilnehmt ... nschlull (. Wirek ss Ln",1 Loop _ - WL l. ) fu r 
den Muscnm.rkl keine glcich,,' crt ige Ahern"ivc zum dnhtgcbundcncn Tcill\chmcransehluß d"r (FR 
Nr. ,S S v. 7. I l. 2000, S. I j). Im Gegcns," zur Po'wali ,,< CommllmCdlJOJJ müssen b.i dem WLL n.mlich 
umilngrciche In\·C"5';,ionen in den Aufb.,u einer Infrastruktur );Cl3ligt werden. 

n Vg!. EU-Kommission (Fn. 10), Rz. 11 S ff.; Tr.1ube/M ü nch, ZNER '997, S. '7 (19 f., ,611., T"b. 9, Abb. ).). 
71 Sehe<r (f~. ,). $.t.): rI~r$ .. 7NFR >"N). <;. '19; ,·gl F.ickh"I/K r,ikrnh,"m. W"W r99~. S. (,M «(,71)· 
7\ Vgl. InHnenga. WuW '999. S. 9~9(960 1.); FR Nr. 57 v. 8. ).2001. S. r I. D,ß die DTAG in weilco Teilen ihr 

Monopol verloren h"" isr ,,11~in kein Grund. die Regulierung des TK G ah zuscln lftn. Von einern >selb«· 
t ragenden •• Weubcwcrb im Tek~ommunikalionsmarkt •• Iso einem lunktionsH higen Wettbewerb 3uch 
ohne Reguli erung, bon zur Zei, noch nicht ~usgcg" ngen werden. Die Regulierung ist d •• h, lb (in 
no"clJiener Form) bcizubch3hcn. 

76 S"heer (Fn. ,). S. 62. 
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diese.r Konstellation kein Unternehmen im räumlich relevanten bundesweiten Markt 
für Teilnehmeranschlußleitungen77 einen Marktbeherrschungstatbestand gemäß § t 9 
Abs. 2 GWB erfülle. 
Mangels Marktbeherrscher wären dann die Eigentümer von Teilnehmera.nschluß­
leitungen nicht mehr dazu verpfliehret, konkurrierenden Anbietern von Telekom­

munikationsdiensdeistungen gemäß § 33 Abs. t TKG bzw. § 35 Abs.l S. I TKG 
Zugang zu ihren Einrichtungen zu gewähren. Die Regulierung wäre damit Je fac!O 
abgeschafft. Für andere Telekommunikationsanbieter und Unternehmensneugrun­
dungen ist die Teilnahme am Wettbewerb jedoch ohne Zugang zur Telekommunika­
tionsin(rastrukrur nur schwer möglich. Der alternarive Leitungsbau wird nur für sehr 

finanzkräftige Unternehmen eine wirkliche Alternative darslellen.7s Kleine und 
minelgroße Telckommunikationsuoternehmen, die keine eigenen ausreichenden Te­
lekommunikationsnetze besitzen, würden so aus dem Markt gedrängt. 
Vor diesem Hintergrund wird bez.weifelr, daß die sektorspezifische Regulierung des 
TKG auf das Zusammenwachsen von Telekommunikalions- und Strommarkt ein­
gestellt ist. Auf der Grundlage von Sinn und Zweck des TKG werden de lege fe ren da 
Vorschläge für die ohnehin bevorstehende Novellierung der TKG-Weubewerbs­
regulierung79 angeregt. 

VI!. PliiJoyer für ein nettes Regulierungsmodell im TKG 

Sinn und Zweck des TKG ist es, »durch Regulierung im Bereich der Telekommunika­
tion den Wettbewerb z.u fördern ( ... )« (§ I TKG). Dabei isr Ziel der Regulierung die 
",SicherstelJung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs ( ... ) auf 
den Märkten der Telekommunikation« (§ 2 Abs.2 Nr.2 TKG). Chancengleicher 
Wettbewerb ist dab~i nichr schon erreicht, wenn die marktbeherrschende Stellung 
der DTAG weggefallen sein sollte. so Das TKG baut als sektorspez.ifisches Wettbe­
werbsrecht vielmehr auf der Zielsetzung des G WB auf, die wirtschafrliehe Entfll­
tungsfreiheit derjenigen Unternehmen z.u gew:ihrleisten, die: im Einflußbereich 
marktslarker und marktbeherrschender Unternehmen tätig sind.!J Dazu muß für 
neue Anbieter die theoretische Möglichkeit bestehen, in einen Markt einzutreten, 
ohne Gefahr <.u laufen, durch markt mächtige Unternehmen über unfaire ßehin­
dcrungsprak!iken wieder zum Mark/austritt gezwungen zu werden (Theorie der 
"bestreitbaren Märktea).~' Chancellgleicher Wettbewerb kann danach nicht bedeu­
ten, daß vordringlich Ex-Monopolisten den Markt unter sich aufteilen.s) Chancen­
gleichheit verlangt hingegen, daß MarkteintriH und Marktpräsenz. auch für Unter­
nehmen möglich sein müssen, die nicht infolge eines staatlich geförderten Monopols 
eine starke Wettbewerbsstellung erlangt haben. Dies ist auch ein Gebot der durch 

Art. l.l Abs. t GG bzw. An. ~ Abs. I GG grundrechtlich garantierten Wettbewerbs­
freiheit .R, 

77 Siehe oben V. 2. 

78 Vgl. OVG Münst .. , NV",Z 2000, S.697 (699); HeHcrm,nn, NVWBI. !OOO, 5. 41 (41). 
79 Scherer, eR ,oc<>. S. JS (~I)· 
So Koenig/KuhJing, \Y/uW '000. S. 196 (60'}) . 
• 1 Weis«'rfMcinking, WuW 1998, S. 8} 1 (841). 
8, Gerpou, MMR looo, 5. 191 (19'). 
SJ Die durch Sludiehe R3hmcnbedin&ungcn und Subventionen gewonnc"c m"klstr:ucgi<ehe M.chtstcl­

lung d., Ex-Monopolisten soille durch die liberalisierung gcud. zuguns.cn dcr Unlcrntltmensviclhh 
,bgeb'\ll werden. 

84 DJ7U gnmdlcgcnd P3pi,·" BB 1997, S.I2I} (.lIS, 1l,6f1., "10). 
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19° Wesentliche Vorausserzung des MarkteimritlS und der Marktpräsenz von neuen 
Telekommunikacionsunternehmen, die nicht Ex-Monopolisten sind, ist der offene 
Zugang zu den Teilnehmeranschlußleitungen und Netzen. Ohne eine Nutzungs­
möglichkeit der Teilnehmeranschlußleirungen und Netze können die neuen Anbieter 
von Telckommunikationsdienstleistungen nicht im WCHbewerb bestehen. Ohne of­
fenen Netzzugang gibt es also in absehbarer Zukunft keinen chancengleichen Wett­
bewerb. Wie oben prognostizierr, wird es nach der flächcndeckenden Einfühmng der 
Powerlim! Communication keinen offenen Ne!zzugang und keinen Zugang zu den 
Teilnehmeranschlußleitungen mehr geben, da cs nach den Begriffen des allgemeinen 
Wettbewerbsrechts kein marktbeherrschendes Unternehmen (§ 19 GWB) mehr gibt. 
Hier greift d~s Grundrecht der Wettbewerbsfreiheit als objektiv-rechtlich wirkender 
Verfassungsauftrag für den Gesetzgeber ein. sS Nach diesem Verfassungsauftrag muß 
der Gesetzgeber Ne[zzugangs~tbestände novellieren, wenn diese ihre Eignung zur 
Herstellung chancengleichen Wettbewerbs verlieren. Folgt der Gesetzgeber diesem 
Verfassungsauft~g nicht, könnten die St rom konzerne ihre Marktmacht im Telekom­
munikationsmarkr weitgehend unbeschränkt ausdehnen. Eine solche Entwicklung 
würde die asymmetrische Regulierung des TKG als untaugliches Mittel zur Errei­
chung chancengl.eichen Wettbewerbs entlarven und damit Sinn und Zweck des TKG 
zuwiderlaufen. Docn nicht nur der Telos des TKG verlangt eine Novellierung der 
§§ 33, 35 TKG. Chancengleicher Wettbewerb hat nach dem hier zugrundeliegenden 
Wirtschaftsbegriff geradezu konstiruierenden Charakter, was im folgenden erläutert 
wird. 

J. Das Ziel des chancengleichen Wettbewerbs ist kein Selbstzweck 

Die bestmögliche Umsetzung des hier zugrundeliegenden Winschaftsbcgriffs lls 
einem »gesellschaftlichcn System ( ... ), das die materiellen Bedürfnisse der Bürger 
durch Erzeugung und Verteilung von Produktionsmineln und Waren und durch das 
Angebot von Dienstleistungen befricdigt,,;16 wird in einer sozialen Marktwinschaft 
nur unter der Voraussetzung eines chancengleichen Wettbewerbs in einer vielfältigen 
Unternehmemlandschaft für möglich gehalten. Em die Tcilhabe möglichst vieler 
Unternehmen am Wettbewerb wirkt der Machtzusammenballung einzelner Unter­
nehmen entgegen. Kontrollieren wenige Uncernehmen die Märkte, kann die best­
mögliche Befriedigung der materiellen Bedürfnisse der Bürger gerade nicht gewähr­
leistct werden. Die Preise sind in diesem Fall vielmehr Ausdruck der Macht von 
Unternc.hmen und spiegeln niche dic wahren Kosecn wider. Der hier vorausgesetz.te 
Wirrschaftsbegriff läßt sich aus dem wirtschaftspolitisch neutralen Winschaftsver­

fassungsrecht des Grundgesetzes87 nur schwerlich herleiten. Eine Wengrundlage 
kann jedoch aus der Weimarer Reichsverfassung (WRV) gewonnen werden. Nach 
der Grundsatznorm des Weimarer Winschaftsvcrf:lssungsrechts soll "die Ordnung 
des Wirtschaftslebens ( ... ) den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziel der 
Gewährleistung ei nes menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen« (Art. 15' 
Abs. I S. 1 WRV).iS Chancengleicher Wettbewerb in einer vielfältigen Unternehmens­
landschaft ist gewiß kein alleiniger Garant für einc "gerechte Ordnung des Win-

8S Vgl. hpicr, RB '997, S. III > (Jil6. 1110): Bc.:kcr, ZNER 2M'>. S. 11411. 
86 FrOlSchcr, Winsch.fL<vcrfassungs- und Wiruch31"vc"",hung,rcc.h ... }. AuO. '999. Rn. 'j. 
87 Frot~hcr (Fn. 86). Rn"4 jf. 
88 N.h., zur Winsch"r"ordnung der WRV, Froueher (Fn. 86), R.n. '9 If.; Fro,~hulPicro,h, Vorlassungs· 

geschicht •. l. Aun. '999, Rn. 496. 
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schaftslebens« und ein »menschenwürdiges Dasein«. Ohne einen solchen Wettbe­
werb werden diese Werte in der sozialen Marktwinschaft jedoch in jedem Fall 
verfehlt. Chancenglejeher Wettbewerb in einer vielfältigen Uncernehmenslandschaft 
ist damit die GrundvoraussetZung für die bestmögliche Umsetzung einer solchen 
Wirtschaftsordnung.i9 Dieses Leitbild ist durch die Verflechtung des Strom marktes 
mit dem Telekommunikationsmarkt gefährdet. Und es hat den Anschein, als würden 
Politik und Verwaltung, Bundesregierung und BKdrtA, diese Entwicklung billigen. 
Es sind jedenfalls keine Maßnahmen zu erkennen, die geeignet wären, einer Macht­
zusammenballung bei den Stromkonzernen entgegenzuwirken.90 Ganz im Gegenteil: 
Den für die Konrrolle der Wirtschaft Verantwortlichen scheint es willkommen zu 
sein, daß gerade die Ex-Monopolisten die Märkte umer sich aufteilen, wohlmöglich, 
weil der Staat über diverse Verflechtungen mitverdienr. 
Aufgabe des Staates ist es, das Gemeinwohl über alle anderen [nteressen w stellen, 
soweit dabei die subjektiven Rechte Einzelner nicht verletzt werden . Sowohl diesem 
Gemeinwohla.ufrrag als auch dem oben ski7.zierten Winschaftsbegriff entspricht der 
Grundgedanke des Wellbewerbsrechts in GWB, TKG und EnWG. Ziel ist, die 
wirtschaftliche Entfaltungsfrciheit derjenigen Unternehmen LU gewährleisten, die 
im Einflußbereich marktsrarker und marktbeherrschender Unternehmen tätig sind.9 ' 

In diesem Sinne ist zu wünschen, daß der Staat seiner Verpflichtung aus dem Welt­
bcwerbsrechr nachkommt und für chdncengleichen \Y/eubeweTb in einer vielfältigen 
Unternehmenslandschaf! auch im Telekommunikations- und Strommarkt sorgt. 

2 . Das neue RegulierungsmodeLL 

Tm folgenden wird ein Regulierungsmodell vorgeschlagen, das wieder im Einklang 
mit Sinn und Zweck des TKG steht und Konfliktlösungsmechanismcn angesichts der 
Netzkonvergenz und der Betätigung der Stromkonzerne im Tekkommunikations­
markt bietet. Die geltende TKG-Wettbewerbsregulierung ist auf die DTAG zuge­
schnitten und lebt von der Vorstellung, nur die DTAG verlüge über ein umfangreiches 
Tc!ekommunikationsnetz und nur sie könne den Teilnehmeranschluß anbieten. Nach 
dieser Vorstellung har die Regulierung ihre wettbewerbsrechtliche Aufgabe erlüllt, 
sobald der Marktbeherrscher, die DTAG, seine überragende MarkrstclJung verliert. 
Die hier vorgenommene Prognose kommt zu dem Ergebnis, daß die DTAG ihre 
marktbeherrschende Stellung verliert. Die gesetzlich bezweckte Folge des chdnceJl­
gleichen Wettbewerbs bleibt jedoch ;I.US. Die DTAG vcrlien ihre markt beherrschende 
Stellung auf Kosten der Ex-Monopolisten aus dem Slrommarkt, ohne daß diese im 
Telekommun.ikationsmarkt zu einer markt beherrschenden Stellung kommen. Der für 
chancengleichen Wettbewerb entscheidende offene Netzzugang gemäß §§ 33, 35 
TKG müßtc also weder von der DTAG noch von den im Te1ekommunikationsmarkt 
engagierten Srromkonzernen gewährt werden. Die Ex-Monopolisten würden den 
Markt unter sich aufteilen. Es wird offensichtlich, daß der Gesetzgeber ein solches 
Regulierungsergebnis mit der Liberalisierung nicht im Sinn gehabt haben kann. Die 
Regulierung sollte vielmehr zu einer Stärkung neuer Telekommunikationsunterneh-

89 Oie, komml 3uch in An. 164 WRV 7.um Ausdruck. der dem sclb",ndigcn MinrlSl.nd sta.tliche Förde· 
rung und Schulz VOr Überbsrung und Auls'lugung verspricht . 

90 Zudem scheint sich herauszusIdien, d,ß di e InSlrumente des allgemeinen Wenheworhsrcdll'< - ,nsch3u, 
lieh beim M.rktbeherTSchungsbegrifi (§ '9 GWB) - nichl mehr d.y.u l..1ugcn, chancenblciehcn Wm· 
bc,,",crb xu verwirklichen. 

9' Vgl. Wcisscr/Mcinking. WuW '99S, S. S}I (845). 
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men beitragen und für chancengleichen Wettbewerb dieser Unternehmen mit der 
DTAG sorgen. Der Gesctzgeber hat die Multifunktionalität der Stromnetze bei der 
Verabschiedung des TKG schlichtweg nicht bed:l.cht sowie Möglichkeit und Potential 
der Powerlim Communication nicht vorhergesehen. An die Stelle der von der Multi­
funkrionalität der Srromnerze überholten Regulierung sollte eine Regulierung treten, 
die auch horizontale Verflechtungen frühzeiug berücksichtigt. Aus diesen Erwägun­
gen ergibt sich folgender Redaktionsvorschlag9l für eine Änderung des TKG: 
§ H. Be$ondere MIßbrauchsaufsicht . (I) [Ein Anbieter, der auf einem Markt für 
Telekommunikationsdiensdeisrungen für die Öffentlichkeit über eine marktbeherr­
schende Stellung nach § 19 des Gesetzes gegen WelCbcwerbsbeschränkungen verfügt 
oder i71folge eines auf gesetzlichen GrundlAgen enwandenen tatsächlichen Monopols 
auf einem anderen, räumlich auf diesen Grundlagen abzugrenzenden, Markt außer­
halb der Telekommunikation über eine marktbeherrschende Stellung verfügt, hat 
Wettbewerbern auf dem Markt der Telekommunikation diskriminierungsfrei den 
Zugang zu seinen intern genutzten und z.u seinen am Markt angebotenen Leistungen 
( ... ) z.u ermöglichen ( ... ). 
§ H. Gewährung von Neuzugang. (I) 1 Der Betreiber eines Telekommunikations­
netzes, der TclekommunikalionsdienstleisLUngen für die Öffentlichkeit anbielet und 
auf einem solchen Markt oder infolge eines auf gesetzlichen Grundlagen entstandenen 
tatsächlichen Monopols auf einem anderen, räumlich auf diesen GrundlAgen abzu­
grenzenden, Markt außerhalb der Telekommunikation über eine marktbeherr­
schende $teliung nach § J9 des Geselzes gegen Wetrbewerbsbeschränkungen verfügt, 
hat anderen Nutzern Zugang zu seinem Telekommunikauonsnetz oder zu Teilen 
desselben zu ermöglichen. 

VIII. Erläuterung des Regulierungsmodells 

Nach Einführung dieses NovelIierungsvorschlages gilt folgendes : Wenn Ex-Mono­
polisten, die im Markt ihres ehemaligen Monopols weiter marktbeherrschend sind, in 
den Tclekommunikarionsmarkt einste.igen, müssen sie anderen Anbietern Zugang zu 
ihren Teilnehmeranschlußleitungen und Netzen gewähren . Das Regulierungsmodell 
erlegt Ex-Monopolisten, wie den horizonral im Telekommunikationsmarkt integrier­
ten Strom konzernen, die Pflicht auf, Zugang zu ihIen multifunktionalen Teilneh­
meranschlußleitungen und Telekommunibtionsnclzen zu gewähren, soweit sie im 
(Stromversorgungs-)Markt ihres ehemaligen (Gebiets-)Monopols marktbeherr­
schend bleiben. Das neue wellbewerbsrechtliche Instrument hierzu besteht in der 
gesetzlichen Fixierung eines räumlich relevanten Marktes außerhalb der Telekom­
munikation für den Fall, daß dieser Markt aufgrund zwar weggefallener, aber nach­
wirkender staarlicher Rahmenbedingungen (siehe IV.) von Ex-Monopolisten be­
herrscht wird . Das spezifische Wettbewerbsrecht dcs TKG würde eine sckroruber­
greifende Komponente erhalten, die erst dann überflüssig würde, wenn VU und EVU 
ihre markLbeherrschenden Stellungen in den Märkten ihrer ehemaligen Gebielsmo­
nopole verlören. Die Marktmachl der Strom konzerne, die sie durch die Multi funk­
tionalität der Stromnetze im Telekommunikalionsmarkt gewinnen werden. würde 
mit diesem Regulierungsmodell angemessen berücksichligt. 
Sowohl die DTAG (aufgrund ihrer beherrschenden Stellung im Markt für Teilneh­
meranschlüsse) als auch die Srromkonzerne (aufgrund ihrer beherrschenden Stellung 

9' Kursiv gC5clzte P:Us.>.gen zeigen die im folgenden vorgcschbgcn<n Änderungen d .... geltenden Re<hts on. 
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im Stromversorgungsmarkl) müßten Wettbewerbern wenigstens vorübergehend Zu­

gang ~u den Teilochflleranschlußleirungen gewähren (§ 33 Abs. t TKG). Neue und 
kleinere Telekommunikauonsuntemehmen würden damit in die Lage versetzt, ihre 

Position im Telekommunikationsmarkt zu festigen. So hätten auch andere Techno­
logien zur Überwindung der "Ietzten Meile« (z. B. der drahtlose Teilnehmeranschluß 
- ~ Wireless Loeal Loop«) die Chance, sich unabhängig vom Festnetz der DTAG und 
dem multifunktionalen Stromnetz zu behaupten. Die marktbeherrschende Stellung 
der DTAG auf der "letzten Meile« könnte sich 50 im Wettbewerb mil mehreren 
Unternehmen und nicht nur mit Ex-Monopolisten langsam auflösen. Auf lange Sicht 
könnte ein selbsuragender Wettbewerb ohne Norwendigkeit der Regulierung ent­
stchen. 
Vor dem Hintergrund des Zusammenwachsens von Märkten durch die Multifunk­
tionalilät der Stromnetze ist das neue Regulierungsmodell viel eher dazu geeignet, 
chnncengleichen Wettbewerb zu gewährleisten, weil es 
- die sektorubergreifendc Marktmacht der großen Stromkonzerne kontrolliert, 

den neuen Telekommunjkalionsunternehmen Eintnuschaneen in den Telekom­
munikationsmarkt bietet sowie 

- kleineren Unternehmen Wettbewerbschancen läßt und damit 
- eine vielfältige Unternehmenslandschaft, Kundenoriemierung und Preisgünstig-

keit ermöglicht. 

Durch die Erhaltung und Erweiterung von Netzzugangstatbeständen kann der Ge­
setzgeber im Bereich der Telekommunikationswirtschaft den hier zugrunddiegendcn 
Wirtschaftsbegriff, der die materiellen Bedürfnisse der Bürger in den Mittelpunkt 
stellt,?) in bestmöglicher Weise z.ur Geltung bringen_ Das neue Regulierungsmodell 
dient dabei nicht nur der Eindämmung von Machtzusammenballung bei den Ex­
Monopolisten, sondern zugleich dem winschahspolitisehen Ziel, der bestmöglichen 
Befriedigung der materiellen Bedürfnisse der Bürger durch die Teilhabe möglichst 
vieler Unternehmen am Wettbewerb. Erkennt der Gesetz.geber den hierzu erforder­
lichen Regulierungsbedarf, so kann der Ernstfall »Powerline Communication« den 
Weg zu wirklich chancenglrichem Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt eröff­
nen. Dies gilt allerdings nicht für den Strommarkl. Hier steht der Gesctzgeber- etwa 
mit dem Emeuerbare-Energien-Gesetz (EEG)9< - gerade erst am Anfang, eine ge­
meinnülzige Marktordnung her2usteHen.9l 

9} Frolseher (Fn . 86), Rn. 'j. 
94 Gesetz lürd<n Vorrong Erncucrb~r<r Energien vom '9. J. 1000(aGl\1. I, S. JOf (f.), abgedruckt in: ZNER 

2000,5 . 7 If.; zum EEG siche die Abhandlung Yon Niedersberg, NV ... Z 100 1, S. 11 U. m.w.N. Sem d« r<lI­

gnine R~;crungsko>li.iofl die mit dem EEG .ingeleitele Dezcntralisicnmg und Umwdlorienticrung d<r 
SlrQm,·,,!orgung mil d<r gepbnl<n Quol<nregdung für die Krafr-Wlrmc-Kopplung nichl {on, wird der 
Umb.u des Energicrech'$:w riner gcmciRflu,zigen M3rktordnun& schon im Ans'l~ stcckcnbleibcn (siehe 
hien:uTraube im Interview, FR Nr. 49 v. 17 . •. 1001,5. JO; Rosenkranz, DER SPIEGEL Nr. 9 v. '4.1. lOO', 
5.16 H.). 

9\ Siche Behrends. KJ 1000, 5. )76 Ir.: Sehe<" ZNER ~ooo, S. 1'9; zum Aufb.u clner de7cn..,kn Entr­
gic,·erSorgung durch Clne ncu< S,ädl~baupoll,ik der Kommunen: Longol$chuster, ZNER 1000, $. " g H; 
KochlMengcl, DVilI. 1000, S. 953 rl.; Zeiss/Longo, UPR '9?S, S. >17 Ir. Für eine dezentrale, .uf erneu­
erbaren Energien basic-rcndc En..:cg)cw'rtS('ha[c crö{{net die PlYWt"yJinr Comrrwniratit)Jl wiederum unvcr· 
kcnnb.rt Chancen. H,ush,ltsgcr',e, Wie Waschmaschinen, und gewerblich genUllte Maschinen könnten 
,·om K,,{,we,k ~us zu cncrgicwimch,ftlich optimalen Zei,en angcf.hren werden (Kürn«, DIE ZErr 
Nr. '7 v. ,6.4 . '998, S. J S). Eine rcgcnerllive EncrgicwirlSehafl könnl< durch die Möglichkei, der zeit­
lichen Abllimmung des SlromeinSlI<:<s mit dem En«gi.,ng.bot. z . B. durch Solarslr.hlung oder Wind­
strömung, besonders effizient arbeilen. Das einzig problcm>lisehe 3n der Power/im· Communil\lfion iSl, 
d.ß die fos;:il/atomar~ Stroffiwimch.h diC"Se Technik bCSlimml nicht im Sinne tincr Encrgitwende • 
• ondern vielmehr 7.ur Envtilcrung ihrer M"h,bas;s einSCI7.cn wird. 
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194 IX. Fazit und Ausblick 

Der NovelIierungsvorschlag für eine sektorübergreifende Regulierung entfaltet mit 
Blick auf das Zusammenwachsen von Tdekommunikations- und Strommarkt vor­
übergehend ein Konfliktschlichtungspolential. Das Verschmelzen der Netze be­
schränkt sich jedoch nicht nur auf das Stromnetz. Parallel dazu entwickeln sich 
andere Konvergenzen.96 So können auch Fernsehkahelnetze 2.ur Übertragung von 
Telekommunikationsdiensdeistungen genUIZt werden. Neben der Umsetzung des 
Reformvorschlags und langfristig als Ersatz für das spezielle Wettbewerbsrecht im 
TKG sollte daher ein effektives einheitliches Netzwgangsrechl im allgemeinen 
Wettbewerbsrechr geschaHen werden.?7 Auf dem Weg dahin ist der neue, an die 
Essential facililies-Doktrin des anglo-amerikanischen Weubewerbsrechrs ange­
lehnte, § '9 Abs·4 Nr.4 GWB als erster vorsichtiger Schritt zu wenen.?! Für die 
in diesem Beitrag behandelet Problematik der horiwmalen Integration der Strom­
konzerne im Telekommunikationsmarkt durch die Möglichkeit von Powerhne Com­
mUniCtllion kann § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB nicht zur Lösung beitragen. Dies liegt daran, 
daß die großen VU wohl weder im (räumlich relevanten, bundesweiten) Strom­
versorgungs- noch im Telekommunikationsmarkt eine marktbeherrschende Stellung 
einnehmen werden. Der besonderen Rolle der Stromkonzerne, als auf vielen Märkten 
dominierenden Ex-Monopolisten, muß wenigstens übergangsweise mit einer spe­
zieHen Wettbewerbs regulierung im TKG begegnet werden. Doch damit nicht genug: 
Die Abhandlung rückt ein Problem deutlich in das tllickfeld. Die herkömmlichen 
[nstrumeme des Wenbewcrbsrechts vermögen eine Kontrolle der diffililen Macht­
verhältnisse in der Energie- und Telckommunikallonswirtschaft b.um !loch lU ge­
währleisten. Die hier gegebene rechespolitische Antwort auf dieses Problem (siehe 
oben VII.2.) betrifft nur einen Ausschnin und ist nichl geeignet, den Gesamlkomplex 
zu lösen. Weitere Antworten müssen folgen - schwierig genug in einem gesellschaft­
lichen Umfeld, das öffentliche Debatten zur Macht von Großkonzernen tun!ichsl zu 
unterbinden sucht.99 Vor diesem Hintergrund verfolgt der Beitrag vor allem das Ziel, 
eine solche Debatte anZllStoßen. Klar ist dabei: Gelingt es dem Gesw:geber nicht, der 
sich ausweitenden Machtstellung der Stromkonzerne emgcgl'nzutreten, setzt sich das 
von Hermann Scheer in dieser Frage so bezeichnete »beispiellose Versagen der 
öffentlichen J nstitutionen~ fon. ,,:>0 Seine Voraussicht, die großen Suomkonzerne 
würden ,.die Macht über die konvergenten Netze übernehmen", und so »zu einem 
historisch einzigartigen gesellschafdichen Machtkanell«'o, werden, wird als wahr­
scheinlich angesehen - ein wirkungsvolles Gegensteuern sollte zeitnah erfolgen. 

96 Koenig, MMR-Beihgc. 1l/r998, S. I ff.; Koenig/Loelz, FAZ Nr. H v. 10.1. 1995' S. B S; 5chccr (Fn. I). 
$.64 f. 

97 Vgl. Schroedu, WuW 1999, S. q (IGI.). 
98 SchwinlOw,ki, WuW 1999, S. S41 H.; ßcchlhold, NJW 1998, $.1769 (I77I); 7.U Problemen der Es.scnli,1 

fa~ilities-Doklrin ruf den Zug.mg zu NClzinfr:l5l",kturcn im Tclckommuniblionsmark~ Koenig/LoClz, 
EWS 1000, S. 377 (}79 ff.). 

99 Zu verzeichnen iS< duiiber hin~us eine z\lnehmende Verflechtung ~wischen Rcchlswissenseh.h und der 
scklorubcrgre;!cnd l'ligen Slromw;n.<ch,f,. Ein aklUcllcs Bei'piel un,er vitlen: .," 2EI - VI Summer 
School 0" Europ~en Telccommunic.lion5" d .. Zentrums fur Europ.iische Integration,forschung (ZEI) 
und VIAG Imerkom (VI) (siehe Anzcig, in: NJW ,0hoOI, S. UX). Solch" Vcrilcchlungcn sowie dOT 
Trend zur driumil!clfinanzierlen Fonchung sind c;ner unobh:ingigcn und krilische" rechlS",i,«n"h.fl" 
lichcn ße";\Chlullg sicherlich nicht dienlich. 

l~" Schecr (Fn. I), S. 6j. 
101 S<hcer (Fn. I), S. 64,65. 
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